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Köln, die quirlige Metropole am Rhein, kann auf eine 
2000-jährige und außerordentlich bewegte Geschich-
te zurückblicken. Bereits im Jahr 50 n. Chr. wurde die 
Siedlung von der römischen Kaiserin Agrippina zur 
Stadt erhoben. Doch schon damals waren Rheinländer 
ein eher geselliges Völkchen, das vom Krieg führen 
nicht viel hielt. Der in der Gegend ansässige Germa-
nenstamm kooperierte lieber mit den Römern als zu 
den Waffen zu greifen.

Und auch heute noch gilt das Motto: „Mer losse d’r 
Dom en Kölle“ und da gehört er auch hin. Schließlich 
ist er das Wahrzeichen der Stadt. Das gotische Bauwerk 
ist eine der größten Kathedralen weltweit und die 
meistbesuchte Sehenswürdigkeit in Deutschland. Über 
600 Jahre hat es gedauert, bis die Kirche fertig gestellt 
war. Baufreudig waren die Kölner in jeder Epoche. Im 
bunt gemischten Stadtbild wechseln sich die Nach-
kriegsbauten der 1950er-Jahre und moderne Architektur 
mit Bauwerken aus der Antike, dem Mittelalter und 
der Gründerzeit ab. Ein kunterbunter Kulturen-Mix 
prägt auch das Alltagsleben der Stadt – ein Fünftel 

der Einwohner hat ausländische Wurzeln. Und auch 
Studenten wissen die Stadt am Rhein zu schätzen. Die 
Universität Köln gehört nicht umsonst zu den größten 
in der Republik 

Die Domstadt gilt gemeinhin als besonders tolerant. 
Das dürfte auch die Raucher freuen. In abgetrennten 
Nebenräumen von Lokalen darf ebenso geraucht wer-
den wie in sogenannten Raucherkneipen und -clubs. 
Die reinrassigen Raucherlokale verfügen in der Regel 
über eine Gastfläche von weniger als 75 Quadratme-
tern, bieten keine selbst zubereiteten Speisen an und 
gewähren Zutritt erst ab 18 Jahren. 

Übrigens: In der fünften Jahreszeit gilt in den Karne-
valshochburgen der Ausnahmezustand. In Nordrhein-
Westfalen ist das generelle Rauchverbot in Gaststät-
ten während der tollen Tage aufgehoben. Zwischen 
Weiberfastnacht und Aschermittwoch dürfen die Jecken 
in allen Gaststätten ungeniert qualmen!


